
  04.11.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 9 

Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

04.11.2009 

Geschäftszahl 

A9 260023-0/2008 

Spruch 

A9 260.023-0/2008/14E 
 

ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. Schnizer-Blaschka als Vorsitzende und den Richter Dr. Pipal als 
Beisitzer über die Beschwerde von XXXX, StA. Nigeria, vertreten durch RA Mag.Dr. Martin Enthofer, 
Promenade 16/II, 4020 Linz, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.04.2005, AZ. 02 39.581-BAL, 
nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 7 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 und § 8 Abs. 1 und Abs. 2 AsylG 1997 
idF BGBl. I Nr. 101/2003 mit der Maßgabe abgewiesen, dass der Spruch des angefochtenen Bescheides zu 
lauten hat wie folgt: 
 

"Der Asylantrag von XXXX vom 16.12.2002 wird gemäß § 7 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 
abgewiesen. 
 

Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von XXXX nach Nigeria ist gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 
1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 zulässig. 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG idF BGBl. I Nr. 101/2003 wird XXXX aus dem österreichischen Bundesgebiet nach 
Nigeria ausgewiesen." 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I.1. Der Beschwerdeführer (StA: Nigeria) reiste illegal in Österreich ein und stellte am 16.12.2002 den 
gegenständlichen Asylantrag. 
 

Am 20.11.2003 wurde das Verfahren wegen unbekannten Aufenthaltes des Beschwerdeführers (nach Verbüßung 
seiner ersten Haftstrafe) gemäß § 30 AsylG eingestellt (AS 25) und nach (neuerlichem) Aufgriff und 
Einlieferung des Beschwerdeführers in die JA XXXX am 25.11.2003 fortgesetzt. 
 

Am 05.04.2005 wurde der Beschwerdeführer von der Verwaltungsbehörde einvernommen (AS 39ff). In dieser 
Einvernahme brachte der Beschwerdeführer zu seinen Fluchtgründen im Wesentlichen vor, er habe sein 
Heimatland "wegen der Scharia" verlassen. Er sei Christ und "sie" seien gegen die Christen, sie bekämpften die 
Christen, kämen zu der Kirche, wo die Christen lebten, begännen Kämpfe und töteten Leute. Sie hätten viele 
Menschen einschließlich seiner eigenen Familie getötet. Die Leute seien nicht gut, verursachten Probleme und 
praktizierten den Islam, hiebei unterdrückten sie die Christen, deshalb habe ihm sein Reverent XXXX geholfen, 
Nigeria zu verlassen. 
 

Über näheres Befragen zu seinem Wohnort führte der Beschwerdeführer aus, er habe in einem nördlichen Staat 
namens Kanu [sic] gewohnt, die umliegenden Dörfer könne er nicht nennen. Es gebe dort eine Grenze zum 
Tschad oder Niger, welche wisse er nicht, er könne auch nicht sagen, wie viele Leute in Kanu lebten, es seien 
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"zu viele". Seine Eltern seien im XXXX getötet worden, das Datum wisse er deshalb nicht, weil er mit seinem 
Erinnerungsvermögen Probleme habe. Über Befragen, warum der Beschwerdeführer als Ibo-Angehöriger nicht 
in ein Ibo-Gebiet umgezogen sei, gab er an, dort keine Verwandten zu haben. Sein Vater lebe im Norden und 
ginge nicht in den östlichen Teil des Landes. Anzeige bei der Polizei habe er nicht erstattet, weil die meisten von 
ihnen selbst Moslems seien und diese für die Menschen nichts täten. Im Falle einer Rückkehr sei sein Leben in 
Gefahr und zwar "durch die Moslems". Über Vorhalt einer innerstaatlichen Fluchtalternative in Lagos gab er an, 
das Problem könne morgen schon wieder ausbrechen, seit der Einführung der Scharia töteten sie sehr viele 
Menschen. 
 

Zu seinen persönlichen Verhältnissen in Österreich befragt, führte der Beschwerdeführer aus, er habe ein Kind in 
Wien, es sei während seiner Strafhaft geboren worden, er wisse nicht wie es heiße oder wo es wohne. Auch habe 
er mit der Mutter des Kindes keinen Kontakt. Er lebe in keiner Lebensgemeinschaft, habe hier Deutsch gelernt 
und es sei ihm versprochen worden, dass er an seiner aktuellen Wohnadresse eine Art Reinigungstätigkeit 
erhalten werde. Über Vorhalt, dass in seinem Fall aufgrund einer zweimaligen Verurteilung wegen Vergehens 
nach dem Suchtmittelgesetz ein Asylausschlussgrund vorliege, gab der Beschwerdeführer an, da er keine 
Unterstützung durch die Caritas gehabt habe und einem keiner helfe, sei er gezwungen gewesen, zu dealen. 
 

2. Mit dem angefochtenen Bescheid wies das Bundesasylamt den Asylantrag des Asylwerbers gemäß § 7 iVm § 
13 Abs. 2 AsylG 1997 "idgF" wegen Vorliegens eines Asylausschlussgrundes ab (Spruchpunkt I.); weiters 
wurde mit diesem Bescheid gemäß § 8 Abs. 1 AsylG "idgF" festgestellt, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers nach Nigeria zulässig sei (Spruchpunkt II.). Gemäß 
§ 8 Abs. 2 leg. cit. wies das Bundesasylamt den Beschwerdeführer aus dem österreichischen Bundesgebiet aus 
(Spruchpunkt III.). 
 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde. In dieser wird im Wesentlichen ausgeführt, es 
läge im Beschwerdefall kein Asylausschlussgrund im Sinne des § 13 AsylG vor, zumal keine 
"Gemeingefährlichkeit" des Beschwerdeführers zu erkennen sei. Auch habe die Verwaltungsbehörde keine 
Abwägung seiner derzeitigen persönlichen Situation vorgenommen. Er habe sich seit seiner letzten Verurteilung 
wohl verhalten, weshalb eine positive Zukunftsprognose anzustellen sei. Zudem sei notorisch vorauszusetzen, 
dass betreffend Suchtgiftdelikte eine Doppelbestrafung in Nigeria bestehe, da Nigeria die Verurteilung durch 
einen ausländischen Staat nicht anerkenne. Schon deshalb sei für ihn nunmehr eine asylrelevante und 
menschenrechtswidrige Verfolgung zu befürchten. Aber auch sein sonstiges Fluchtvorbringen sei von der 
Verwaltungsbehörde nicht ausreichend gewürdigt worden. 
 

II. Der Asylgerichtshof führte am 27.11.2008 eine mündliche Verhandlung durch, in der der Beschwerdeführer 
unter Beiziehung einer Dolmetscherin für die englische Sprache einvernommen wurde. Zu seinen Fluchtgründen 
brachte der Beschwerdeführer im Wesentlichen vor, er habe Nigeria deshalb verlassen, weil es Probleme 
zwischen Christen und Moslems gebe, vor allem im nördlichen Teil Nigerias. Mehrmals zur Konkretisierung 
und zur Anführung der eigenen Betroffenheit aufgefordert, gab er an, es habe Probleme in der katholischen 
Kirche, in der sie gewohnt hätten (Kirche XXXX), mit dem Scharia-Gesetz gegeben. Sie seien mit ihren Messern 
in die Kirche gekommen, seien sehr brutal gewesen und hätten viele getötet. Der Pfarrer, der den Menschen 
geholfen habe, habe ihm zur Flucht nach Italien geraten. Sein Vater und seine Mutter seien ebenfalls getötet 
worden. Der Pfarrer habe insgesamt etwa sieben Personen geholfen. Dies sei im XXXX geschehen, die 
Probleme habe es nicht nur in Kanu, sondern auch in anderen Gegenden gegeben, weil in diesem nördlichen Teil 
Nigerias insbesondere Moslems lebten und die Scharia praktizierten. 
 

Die konkreten Übergriffe schilderte der Beschwerdeführer über Aufforderung abschließend folgendermaßen: 
"Sie kamen in die Kirche mit Messern und töten die Menschen. Sie zerstörten auch die Kirchen und Häuser. Es 
handelt sich dabei um Muslime, die eine andere Mentalität haben." 
 

Nach Vorhalt einer innerstaatlichen Fluchtalternative bei Gefahren im Zusammenhang mit Konflikten zwischen 
Moslems und Christen gab der Beschwerdeführer an, sein Leben sei dort in Gefahr. In einem anderen Teil 
Nigerias könne er nicht leben, weil er sonst niemanden kenne, Moslems seien überall in Nigeria. Die Situation 
könne sich jederzeit verschlechtern und es könne immer wieder zu weiteren Todesfällen kommen. 
 

Zu seinen persönlichen Umfeld befragt gab der Beschwerdeführer an, Ibo-Angehöriger und "im nördlichen Teil 
in Nigeria" aufgewachsen zu sein, sein Vater habe dort gewohnt und in der Kirche gearbeitet, auch seine 
Schwester habe dort gewohnt. Er habe im Kanu-State [sic] in der Stadt Kanu gelebt, "eine andere Stadt in Kanu-
State wäre Kaduna". 
 

Weiters wurden dem Beschwerdeführer Fotos der Stadt Kano gezeigt und er zu dort regional typischen Begriffen 
befragt, die er allerdings nicht zutreffend beantwortete. 
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Zu integrationsbegründenden Umständen in Österreich befragt gab er an, in Österreich mit 
Beschäftigungsbewilligung als Reinigungskraft gearbeitet, Deutschkurse besucht sowie hier nunmehr seit etwa 
drei Jahren eine Freundin zu haben, mit der er seit 01.07.2008 zusammenlebe. Diese habe vier Kinder, um die er 
sich kümmere. Er habe die Kinder nicht adoptiert, betrachte sich aber als deren Vater, weil die Mutter dieser 
Kinder seine Freundin sei. Zudem habe er noch eine weitere Freundin in Österreich, die von ihm seit 2004 ein 
Kind habe, er habe das Kind allerdings noch nie gesehen und stehe mit der Mutter auch nicht in Kontakt. Sein 
Rechtsanwalt bemühe sich um eine Kontaktaufnahme. 
 

III. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1.1. Zur Person und den Fluchtgründen des Beschwerdeführers wird festgestellt: 
 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Nigeria und gehört der Volksgruppe der Ibo an. Die vom ihm 
vorgebrachten Fluchtgründe (Bedrohung durch unbekannte Moslems im Norden Nigerias) werden mangels 
Glaubwürdigkeit nicht festgestellt. Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer im Falle einer 
Rückkehr nach Nigeria aus Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Ansichten von staatlicher Seite oder von Seiten 
Dritter bedroht wäre. Es konnten auch keine konkreten Gründe festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer 
Gefahr liefe, in Nigeria einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe bzw. einer sonstigen 
konkreten individuellen Gefahr unterworfen zu werden. 
 

Der Beschwerdeführer geht seit Februar 2006 als Reinigungskraft bewilligten Beschäftigungen nach. Der 
Beschwerdeführer hat auch von September bis November 2005 an Deutschkursen des XXXX im Rahmen der 
AMS-Maßnahme "Aktion Job" an einem Deutschkurs mit Abschlusszeugnis teilgenommen. Er lebt seit 
01.07.2008 in XXXX mit einer Frau im gemeinsamen Haushalt, die selbst Kinder hat. 
 

Der Beschwerdeführer wurde seit seiner illegalen Einreise in Österreich dreimal strafgerichtlich rechtskräftig 
verurteilt, und zwar 
 

Mit Urteil des LG XXXX, wegen 
 

§ 27 Abs. 1 U 2/2 SMG, § 15 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten, davon zunächst 8 Monate bedingt, 
wobei der bedingt nachgesehene Teil der Freiheitsstrafe noch im selben Jahr widerrufen wurde; 
 

2) mit Urteil des LG XXXX, wegen § 27 Abs. 1 (6. Fall) U Abs. 2/2 27/1 (1.2. Fall) SMG zu einer 
Freiheitsstrafe von 9 Monaten; 
 

3) mit Urteil des LG XXXX, wegen §§ 15/1 und 224 (1. Fall) StGB zu einer bedingt nachgesehenen 
Freiheitsstrafe von 3 Monaten. 
 

1.2. Zur politischen und menschenrechtlichen Situation in Nigeria werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

Die Situation in Nigeria ist grundsätzlich ruhig, die Staatsgewalt (Polizei und Justiz) funktionsfähig. 
Anzumerken ist jedoch, dass die nigerianische Bundespolizei in personeller Hinsicht im Vergleich zu westlichen 
Staaten relativ schlecht ausgestattet und verschiedentlich auch mangelhaft ausgebildet ist, weshalb in einzelnen 
Bundesstaaten so genannte Bürgerwehren polizeiliche Aufgaben übernommen haben. In einzelnen Landesteilen 
Nigerias (z. B. in den nördlichen Bundesstaaten Kano und Kaduna) kommt es wiederholt zu religiös motivierten 
Auseinandersetzungen zwischen Christen und Moslems. Weiters kommt es im Niger-Delta verschiedentlich zu 
Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Volksgruppen. In bestimmten Fällen wurde das Militär zur 
Niederschlagung von Unruhen eingesetzt. Abgesehen von diesen lokal begrenzten Auseinandersetzungen ist die 
Situation in Nigeria jedoch ruhig. Im Zuge der Gouverneurs- und Präsidentenwahlen 2007 kam es in einzelnen 
Landesteilen zu mittlerweile beendeten Unruhen, es herrscht kein Bürgerkriegszustand. 
 

Die im Mai 1999 in Kraft getretene nigerianische Verfassung verfügt im Kapitel V über einen 
Grundrechtskatalog, der sich an den einschlägigen völkerrechtlichen Instrumenten orientiert. Die nigerianische 
Regierung bekennt sich auch politisch zum Schutz der Menschenrechte und zählt diesen zu den Prioritäten des 
Regierungshandelns. Die Verfassung garantiert die Religionsfreiheit, definiert Nigeria als säkularen Staat und 
verbietet es dem Bundesstaat oder einzelnen Staaten, eine Religion zur Staatsreligion zu machen. 
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Grundsätzlich kann, insbesondere wegen des fehlenden Registrierungswesens, örtlich begrenzten Konflikten 
bzw. Verfolgungsmaßnahmen durch Übersiedlung in einen anderen Landesteil ausgewichen werden. Alle 
nigerianischen Großstädte sind multi-ethnisch. In der Regel wohnen die Angehörigen der jeweiligen 
Volksgruppe möglichst in derselben Gegend, wenn sie nicht sogar ausschließlich ganze Stadtviertel belegen. 
Jeder der fremd in eine Stadt kommt, wird sich in die Gegend begeben, wo er "seine Leute" findet. Unter "seinen 
Leuten" können nicht nur Angehörige derselben Ethnie, sondern auch Personen desselben 
Religionsbekenntnisses, Absolventen derselben Schule oder Universität, Bewohner desselben Dorfes oder 
derselben Region verstanden werden. Von diesen Personengruppen kann der Betreffende Unterstützung 
erwarten. In der Regel wird ihm die Bestreitung des Lebensunterhaltes ermöglicht werden. 
 

Es liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass abgelehnte Asylwerber bei der Rückkehr nach Nigeria nach 
Beantragung von Asyl in einem westeuropäischen Land mit staatlichen Repressionen zu rechnen hätten. 
Außergewöhnliche Vorkommnisse bei der Einreise (z. B. Verhaftung) von abgeschobenen oder freiwillig 
ausgereisten Asylwerbern sind bisher nicht bekannt geworden. Die Basisversorgung der Bevölkerung mit 
Grundnahrungsmitteln ist zumindest im städtischen Bereich grundsätzlich gewährleistet. In den Großstädten ist 
eine ausreichende medizinische Versorgungslage gegeben, es gibt sowohl staatliche als auch zahlreiche privat 
betriebene Krankenhäuser. 
 

2.1. Die Feststellungen zur Unglaubwürdigkeit des Fluchtvorbringens des Beschwerdeführers gründen sich auf 
den persönlichen Eindruck, den der Beschwerdeführer in der Beschwerdeverhandlung hinterließ. Er erweckte 
aus folgenden Gründen den Eindruck, sein Fluchtvorbringen frei erfunden zu haben: Zunächst fiel auf, dass der 
Beschwerdeführer die fluchtauslösenden Gründe immer nur kurz, in einer sehr allgemein gehaltenen Form und 
abschließend darstellte, etwa zunächst nur anführte, dass es "Probleme zwischen Christen und Muslimen, vor 
allem im nördlichen Teil in Nigeria" gebe, ohne jedoch - auch über wiederholte Aufforderung zur 
Konkretisierung - näher auszuführen, in wie fern er selbst davon konkret betroffen war. Insbesondere schilderte 
er die näheren Umstände der angeblichen Angriffe auf ihn als Christ durch die Moslems anders, als dies sonst 
bei Asyleinvernahmen von tatsächlich von solchen Kämpfen betroffenen Personen beobachtbar ist, nämlich ohne 
jegliche emotionelle Beteiligung und ohne auch nur ansatzweiser Darstellung eines ihn individuell betreffenden 
Details (etwa eines konkreten Angriffs auf ihn, eines Moments des Schreckens oder der Flucht). Nicht einmal 
die angebliche Ermordung seiner eigenen Eltern in diesem Zusammenhang wurde aus eigenem erwähnt, sondern 
erst über konkretes Nachfragen und auch da nicht zu allererst, sondern erst nach Anführung sehr allgemeiner 
"Probleme aufgrund der Scharia". Im Hinblick auf diese verallgemeinernde und in keiner Weise detailgetreue 
Schilderung der angeblichen Vorfälle ist deutlich erkennbar geworden, dass der Beschwerdeführer selbst nicht 
von diesen Kämpfen unter Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften unmittelbar betroffen gewesen 
ist. 
 

Dazu kommt, dass der Beschwerdeführer nicht einmal glaubwürdig dargelegt hat, tatsächlich im nördlichen Teil 
Nigerias gelebt zu haben, so verschleierte er etwa zunächst überhaupt, in welchem Bundesstaat Nigerias er 
zuletzt gelebt haben und von den Ereignissen betroffen gewesen sein will. Schließlich behauptete er, seit 1979 in 
"Kanu" gelebt zu haben und brachte dann vor, in der großen Stadt Kanu gelebt zu haben, ohne aber auch nur 
ansatzweise tatsächlich Bescheid über die Eigenheiten der großen Stadt Kano, die die Hauptstadt des Kano State 
ist, zu wissen. Auf den dem Beschwerdeführer in der Verhandlung gezeigten vier Fotos berühmter Bauwerke 
dieser Stadt erkannte der Beschwerdeführer keines, ihm war weder das vorwiegend von Ibos bewohnte 
Stadtviertel in Kano namens Sabon-Gari noch der sogar über die Grenzen Nigerias hinweg bekannte Markt 
namens "Kurmi" geläufig, er kannte den Begriff für die jedem tatsächlich dort Einheimischen bekannten 
Stadtore (Kofar) nicht und konnte nicht einmal Grundbegriffe der auch außerhalb Kanos im Nordteil Nigerias als 
Umgangssprache verwendeten Sprache Haussa, obwohl er nach eigenen Angaben dort seit dem Jahr 1979 gelebt 
haben will (siehe Seite 4 unten/5oben der Verhandlungsniederschrift mit Quellennachweis Seite 5 unten, sowie 
Beilage A). 
 

Vielmehr behauptete er tatsachenwidrig, als weitere große Stadt in diesem Staat Kanu befände sich Kaduna, 
welche in Wahrheit aber die Hauptstadt eines Nachbarstaats Kanos in Nord-Nigeria, nämlich die von Kaduna 
State, ist. Kenntnisse dieser Art, insbesondere Mindestkenntnisse über besondere Eigenheiten der eigenen 
Wohnstadt, so man in dieser tatsächlich jahrelang gelebt hat, sowie Grundkenntnisse der dort gesprochenen 
Umgangssprache sind aber vorauszusetzen, auch wenn man berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer - so 
jedenfalls seine Behauptung - keine Schulbildung genossen hat. 
 

Da somit weder glaubhaft dargelegt wurde, dass der Beschwerdeführer überhaupt im nördlichen Teil Nigerias 
gelebt hat, noch glaubwürdig ist, dass der Beschwerdeführer persönlich von Übergriffen der Moslems auf 
Christen betroffen gewesen ist, wurde seinem gesamten Fluchtvorbringen kein Glaube geschenkt. 
 

Der vollständigkeitshalber wird an dieser Stelle auch angeführt, dass der Beschwerdeführer sein in der 
Beschwerde angeführtes Vorbringen, aufgrund seiner strafgerichtlichen Verurteilungen in Österreich nach dem 
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Suchtmittelgesetz nunmehr in Nigeria von der Gefahr einer Doppelbestrafung (Dekret 33) bedroht zu sein, in der 
Beschwerdeverhandlung nicht mehr aufrecht hielt. Vor dem Hintergrund der auch von Amts wegen zu 
beachtenden Quellen entspricht es der ständigen Rechtsprechung des Asylgerichtshofes, dass eine solche Gefahr 
Fremden, die von Österreich nach Nigeria abgeschoben werden, mangels Zurkenntnisbringung von Daten über 
konkrete Suchtmittelverurteilungen an die nigerianischen Heimatbehörden sowie des Umstandes, dass solche 
Risiken in der Praxis nicht beobachtbar sind, nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit droht. 
 

Die Feststellungen zur persönlichen Situation des Beschwerdeführers (Haushaltsgemeinschaft, Beschäftigung, 
Deutschkurse) stützen sich auf seine eigenen Angaben in der Verhandlung, die strafgerichtlichen Verurteilungen 
gehen aus dem vom Asylgerichtshof eingeholten Strafregisterauszug hervor. 
 

2.2. Die Feststellungen zur politischen und menschenrechtlichen Situation in Nigeria stützen sich auf die in der 
Verhandlung erörterten - vom Asylgerichtshof für unbedenklich und aussagekräftig erachteten - Quellen, 
nämlich: United States Department of State, Nigeria. Country Report on Human Rights Practices 2007, 
11.03.2008; Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Bundesrepublik Nigeria, 06.11.2007. An dieser Situation hat sich auch seit Verhandlungsschluss nichts 
Entscheidungswesentliches geändert (vgl. die insoweit eine unverändert gebliebene Situation darstellenden 
Nachfolgeberichte des Auswärtigen Amtes Berlin vom 21. 01.2009, Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in der Bundesrepublik Nigeria oder der Bericht des UK Home Office vom 
09.06.2009, Country of origin information report, Nigeria). 
 

2.3. Eine weitere Stellungnahme des Beschwerdeführers nach der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof über 
eine allenfalls in seiner Sphäre eingetretene Sachverhaltsänderung ist nicht erfolgt. 
 

3. Rechtlich ergibt sich Folgendes: 
 

3.1. Gemäß § 75 Abs. 1 erster und zweiter Satz AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen 
Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. 
 

Nach § 75 Abs. 7 AsylG 2005 sind am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren 
vom Asylgerichtshof nach Maßgabe näherer Bestimmungen weiterzuführen. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I Nr.101/2003 sind Verfahren über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des AsylG 1997, 
BGBl. I Nr. 76/1997 idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 zu führen. 
 

Nach Abs. 3 dieser Bestimmung sind die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a in der Fassung BGBl. I 
Nr. 101/2003 auch auf Verfahren gemäß Abs. 1 anzuwenden. 
 

Da der im Berufungsfall zu beurteilende Asylantrag vor dem 30. April 2004 gestellt wurde, wird das 
gegenständliche Berufungsverfahren nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. Hinsichtlich des Abspruches über den subsidiären Schutz sowie 
die Ausweisung wird - wie bereits von der Verwaltungsbehörde - § 8 AsylG idF BGBl. I Nr. 101/2003 
angewendet. 
 

3.2. Zu Spruchpunkt I. (Asylgewährung): 
 

a) Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft 
ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht 
und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder 
Ausschlussgründe vorliegt. Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter 
Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage 
oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
 

Flüchtling im Sinne des AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu 
werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 
nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge obiger 
Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
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Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine solche liegt dann 
vor, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im 
Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer 
konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus 
Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher 
Intensität in die zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu 
begründen (vgl. z.B. VwGH 09.03.1999, 98/01/0370). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine 
Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung 
genügt nicht (VwGH 23.09.1998, 98/01/0224). Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie 
zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen 
können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei 
hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur der Asylentscheidung immanenten Prognose z.B. 
VwGH 09.03.1999, 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die 
betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die 
Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar 
sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf 
die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet 
seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so 
genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.03.1999, 
98/01/0352). 
 

Nach den getroffenen Feststellungen wurde das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seiner konkreten 
Bedrohungssituation an sich schon nicht als glaubwürdig beurteilt und zudem ausgeführt, dass im Verfahren 
auch keine andere konkret den Beschwerdeführer betreffende individuelle, auf Konventionsgründen beruhende 
Gefahr in Nigeria festgestellt werden konnte. 
 

b) Zutreffend hat der Beschwerdeführer allerdings in diesem Zusammenhang eingewendet, dass - entgegen der 
Beurteilung der Verwaltungsbehörde - die Voraussetzungen für die Annahme eines Asylausschlussgrundes im 
Sinne des § 13 Abs. 2 AsylG nicht vorliegen: 
 

Gemäß § 13 Abs. 1 AsylG ist Asyl ausgeschlossen, wenn einer der in Art. 1 Abschnitt F der Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Ausschlussgründe vorliegt. Gemäß § 13 Abs. 2 AsylG ist Asyl weiters 
ausgeschlossen, wenn Fremde aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Republik darstellen 
oder von einem inländischen Gericht wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt 
worden sind und wegen dieses strafbaren Verhaltens eine Gefahr für die Gemeinschaft des betreffenden Landes 
bedeuten. 
 

Aus dem eindeutigen Wortlaut des § 13 Abs. 2 AsylG ergibt sich einerseits, dass der Gesetzgeber nunmehr 
bereits für das Asylverfahren jene Überprüfungskriterien eingeführt hat, welche nach dem in Art. 33 GFK 
enthaltenen "Verbot der Ausweisung oder der Zurückweisung" aus der Sicht der GFK erst im Verfahren zur 
Außerlandesbringung zu beurteilen wären. Andererseits schloss er sich damit der völkerrechtlichen Bedeutung 
dieser Wortfolgen an. 
 

Artikel 33 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl Nr. 55/1955, lautet: 
 

"Verbot der Ausweisung oder der Zurückweisung 
 

1. Kein vertragschließender Staat darf einen Flüchtling in irgendeiner Form in ein Gebiet ausweisen oder 
zurückweisen, wo sein Leben oder seine Freiheit aus Gründen seiner Rasse, seiner Religion, seiner Nationalität, 
seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Ansichten bedroht wäre. 
 

2. Der Vorteil dieser Bestimmung kann jedoch von einem Flüchtling nicht in Anspruch genommen werden, der 
aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit seines Aufenthaltslandes darstellt oder der, wegen eines 
besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt, eine Gefahr für die Gemeinschaft des betreffenden 
Landes bedeutet." 
 

Wie der Verwaltungsgerichtshof - erstmals - in seinem Erkenntnis vom 06.10.1999, 99/01/0288, unter Hinweis 
auf Art. 33 Z 2 GFK ausgeführt hat, müssen nach "internationaler Literatur und Judikatur" kumulativ vier 
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Voraussetzungen erfüllt sein, damit ein Flüchtling trotz drohender Verfolgung in den Heimat- oder 
Herkunftsstaat verbracht werden darf. Er muss 
 

1. ein besonders schweres Verbrechen verübt haben, dafür 
 

2. rechtskräftig verurteilt worden, 
 

3. gemeingefährlich sein und 
 

4. es müssen die öffentlichen Interessen an der Rückschiebung die Interessen des Flüchtlings am Weiterbestehen 
des Schutzes durch den Zufluchtsstaat überwiegen. 
 

Zum Begriff "besonders schweres Verbrechen" ist in dieser Entscheidung weiter ausgeführt, dass typischerweise 
etwa Tötungsdelikte, Vergewaltigung, Kindesmisshandlung, Brandstiftung, Drogenhandel, bewaffneter Raub 
und dergleichen schwere Verbrechen seien, weil diese objektiv besonders wichtige Rechtsgüter verletzten. 
Allerdings genüge es nicht, dass der Antragsteller ein abstrakt als schwer einzustufendes Delikt verübt habe. Die 
Tat müsse sich im konkreten Einzelfall als objektiv und subjektiv besonders schwerwiegend erweisen. 
Milderungsgründe, Schuldausschließungsgründe und Rechtfertigungsgründe seien zu berücksichtigen. In VwGH 
3.12.2002, 99/01/0449, wird in diesem Zusammenhang Folgendes ergänzend ausgeführt: ¿Zum "besonders 
schweren Verbrechen" des Art. 33 Abs. 2 zweiter Fall FlKonv verweist Grahl-Madsen auf eine Stellungnahme 
des UNHCR, wonach es sich normalerweise um ein Kapitalverbrechen wie Mord, Brandstiftung, 
Vergewaltigung oder bewaffneten Raub handeln müsse (Commentary on the Refugee Convention 1951, Articles 
2-11, 13-37 (1963, wiederveröffentlicht 1997), Anmerkung 9 zu Art. 33). Art. 33 Abs. 2 FlKonv solle nur in 
extrem seltenen Fällen zur Anwendung kommen ("it is quite clear that the provisions ... were only meant to be 
applied in extremely rare occasions"; a.a.0., Anmerkung 10 zu Art. 33). Kälin zufolge muss es sich jeweils 
fallbezogen um die "ultima ratio" handeln, die Bestimmung sei "restriktiv auszulegen" und es kämen bei 
Bedachtnahme auf die von Grahl-Madsen referierte Stellungnahme des UNHCR "nur die schwersten Straftaten" 
in Betracht (a.a.0. (1982), 130, 132; a.a.0. (1990), 225 f sowie 228: "nur in besonders krassen Fällen").' 
 

Die vom Beschwerdeführer verübten Straftaten nach dem SMG verletzten zweifellos ein objektiv besonders 
wichtiges Rechtsgut, nämlich jedenfalls die Gesundheit von drogensüchtigen Menschen, sie sind demnach 
abstakt betrachtet als besonders schwer einzustufen. Auch war der Beschwerdeführer bei der zweiten Tat nicht 
mehr unbescholten. Dennoch besteht - ohne dass das strafbare Verhalten des Beschwerdeführers verharmlost 
werden soll - kein ausreichend konkreter Anhaltspunkt dafür, dass sich der Beschwerdeführer im oben 
dargestellten Sinn eines "Kapitalverbrechens" schuldig gemacht hätte, spricht doch dagegen schon der Umstand, 
dass das Strafgericht nach Abwägung aller individuellen Umstände trotz einer einschlägigen Vorstrafe bei der 
Zweitverurteilung eine Strafe verhängt hat, deren Ausmaß sich noch im unteren Bereich möglicher 
Strafzumessung ansiedelte (neun Monate unbedingt). 
 

Damit fehlt im vorliegenden Fall aber bereits das vom Verwaltungsgerichtshof geforderte erste Kriterium für 
einen Asylausschlussgrund als "ultima ratio" nach der angeführten Bestimmung, nämlich die Verübung eines 
besonders schweren Verbrechens, weswegen die Beurteilung der Verwaltungsbehörde schon aus diesem Grund - 
ohne dass es einer näheren Auseinandersetzung mit den weiteren Kriterien bedürfte - nicht geteilt wird. 
 

c) Der Asylantrag war daher spruchgemäß - mit der nach dem oben Gesagten erforderlichen Spruchänderung in 
dem Sinn, dass ein Asylausschlussgrund nicht vorliegt - abzuweisen. 
 

3. 3. Zu Spruchpunkt II. (Ausspruch über den subsidiären Schutz): 
 

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig 
festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat 
zulässig ist (§ 57 FrG); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

Gemäß § 57 Abs. 1 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. 
 

Gemäß § 57 Abs. 2 und 4 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder - mit einer für den vorliegenden 
Fall nicht in Betracht kommenden Einschränkung - Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn 
stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, 
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ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen 
Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 GFK). 
 

Zur Auslegung des § 57 FrG ist im Wesentlichen weiterhin die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 37 
Fremdengesetz, BGBl. Nr. 838/1992, heranzuziehen. Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung 
das Vorliegen einer konkreten, den Beschwerdeführer betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest 
gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren 
Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten 
besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte 
Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, 
98/01/0122). Die bloße Möglichkeit einer solchen Gefahr in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, 
genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als 
unzulässig erscheinen zu lassen (vgl. VwGH 27.02.2001, 98/21/0427). Im Übrigen ist auch im Rahmen des § 8 
AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das 
Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen 
ist (vgl. VwGH 25.01.2001, 2001/20/0011). 
 

Zu diesem Punkt wird auf die getroffenen Feststellungen (Punkt III. 1.1.sowie 1.2.) verwiesen, wonach eine 
konkrete Bedrohung des Beschwerdeführers nicht festgestellt wurde. Es ist auch nicht erkennbar, dass der 
Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr auf exzeptionelle Umstände träfe, die eine Rückführung im Hinblick 
auf außerhalb staatlicher Verantwortung liegende Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch zu Art. 3 EMRK 
erscheinen lassen könnten, zumal er an keiner schweren Krankheit leidet und offenkundig arbeitsfähig ist. 
Dementsprechend liegt insgesamt gesehen keine dem Beschwerdeführer drohende Gefährdung bzw. Bedrohung 
im Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 FrG vor. 
 

3. 4. Zu Spruchpunkt III. (Ausspruch über die Ausweisung): 
 

Ist ein Asylantrag abzuweisen und hat die Überprüfung gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ergeben, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, hat die 
Behörde diesen Bescheid gemäß § 8 Abs. 2 AsylG mit der Ausweisung zu verbinden. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. 
 

Nach Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur 
statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 
demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche 
Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum 
Schutze der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 
 

Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens im Sinn des Art. 8 EMRK vorliegt, 
hängt nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sowie des 
Verfassungsgerichtshofes und des Verwaltungsgerichtshofes jeweils von den konkreten Umständen des 
Einzelfalles ab. Die Regelung erfordert eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen 
Eingriffes; letztere verlangt eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem 
Sinn wird eine Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des 
Fremden und seiner Familie schwerer wiegen würden als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer 
Erlassung. 
 

Bei dieser Interessenabwägung sind insbesondere folgende Kriterien zu berücksichtigen: die Aufenthaltsdauer, 
das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und dessen Intensität, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der 
Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der 
Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der 
Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche 
Unbescholtenheit, Verstöße gegen das Einwanderungsrecht, Erfordernisse der öffentlichen Ordnung sowie die 
Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren (EGMR 31.07.2008, 265/07, Omoregie; 08.04.2008, 21878/06, 
Nnyanzi; VfGH 29.09.2007, B 1150/07; 12.06.2007, B 2126/06; VwGH 20.06.2008, 2008/01/0060; 17.12.2007, 
2006/01/0216 bis 0219; 26.06.2007, 2007/01/0479; 26.01.2006, 2002/20/0423; 

Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention², 194; 

Frank/Anerinhof/Filzwieser, Asylgesetz 2005³, S. 282ff). 
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Im vorliegenden Fall führt eine Interessenabwägung nach den Gesichtspunkten des Art. 8 Abs. 2 EMRK, 
insbesondere im Hinblick auf den Schutz der öffentlichen Ordnung auf dem Gebiet des Fremden- und 
Asylwesens, der öffentlichen Ruhe und Ordnung sowie die Verhinderung von strafbaren Handlungen zu dem 
Ergebnis, dass die öffentlichen Interessen überwiegen und dass dieser Eingriff in das Grundrecht notwendig und 
verhältnismäßig ist: Der Beschwerdeführer lebte bis 2002 in Nigeria, reiste illegal in Österreich ein und stützte 
seinen Aufenthalt von Anfang an ausschließlich auf den vorliegenden (unberechtigten) Asylantrag. Dem 
Beschwerdeführer musste daher sein bloß vorläufiger Aufenthaltsstatus klar gewesen sein. Dazu kommt 
insbesondere, dass er bereits nach wenigen Monaten Aufenthalts in Österreich erstmals und noch im selben Jahr 
der Erstverurteilung ein weiteres Mal (einschlägig) straffällig wurde und er sich deshalb insgesamt über 
eineinhalb Jahre in Strafhaft befand. Eine danach noch erfolgte weitere Straftat (Fälschung besonders 
geschützter Urkunden) lässt seine mangelnde Bereitschaft, sich an die österreichische Rechtsordnung zu halten, 
deutlich erkennen. Aus dem behaupteten Umstand, in Österreich ein Kind zu haben (das während seiner Haft 
geboren worden sein soll), kann er selbst für den Fall des Zutreffens nichts Entscheidungswesentliches für seinen 
Standpunkt gewinnen, da er mit diesem Kind nicht nur keinen Kontakt hat, sondern nicht einmal dessen 
Aufenthaltsort kennt. Auch mit dessen Mutter hat er - so sein eigenes Vorbringen - keinen Kontakt mehr. Auch 
die Beziehung zu seiner Freundin und deren vier Kindern wurde zu einem Zeitpunkt eingegangen, zu dem die 
Betroffenen nicht darauf vertrauen durften, dass der Beschwerdeführer ein Aufenthaltsrecht erlangen würde, war 
doch zu diesem Zeitpunkt der Asylantrag des Beschwerdeführers von der Verwaltungsbehörde bereits (wenn 
auch noch nicht rechtskräftig) abgewiesen. Dass der Beschwerdeführer nach der Haftentlassung in Österreich 
mit Arbeitsbewilligung bereits gearbeitet und mit Erfolg Deutschkurse belegt hat, spricht zwar zu seinen 
Gunsten und könnte als erster Ansatz zu einer Integration anerkannt werden, wiegt aber die oben angeführten 
öffentlichen Interessen nicht auf. 
 

Die von der Verwaltungsbehörde ausgesprochene Ausweisung als solche begegnet daher keinen Bedenken. Der 
Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides war allerdings der seit dem Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 30.06.2005, 2005/20/0108, ständigen Rechtsprechung folgend im Sinne des § 66 
Abs. 4 AVG dahin abzuändern, dass die Ausweisung zielstaatsbezogen ausgesprochen wird. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


